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Zur Frage des Osthandels:

Das Undenkbare denken, aber nicht publizieren?

D er V erfa sse r  d e r  fo lgenden  Z uschrift zu  O s th a n d e lsa rtik e ln  d es W IRTSCHAFTSDIENST (vgl. 
H eft 4/1964 u n d  H eft 9/1964) w irft u . a .  d ie  F rag e  auf, ob  e s  p o litisd i gesd ilck t se i, „undenkbare  
G ed an k en “ a u d i zu  p ub liz ieren . D ie R edak tion  1st d e r  M einung , daß  ke in e  Rüdcslcbt auf W äh le r
stim m en eine  ö ffentliche E rö rterung  leb en sw ld itlg e r , u n lieb sam er u n d  n u r darum  „u n d en k b arer“ 
F rag en  b eh in d e rn  darf. D ie im  ö ite n tlld ie n  L eben n id it  se lte n  zu b eo b ad iten d e  N eigung , w esen t- 
lid ie  T elle  des p o litisd ie n  P anoram as zu v e rsd ile le m , is t  u n se re r  M einung  n a d i d as am  w en ig sten  
g ee ig n e te  M itte l, d as s ta a tsb ü rg e rlld ie  V eran tw ortungsbew uB tsein  zu  erhöhen . D as U rte il da rü b er, 
ob  d e r fo lgende B eitrag  g ee ig n e t is t, d ie  N eb e l zu  lld ite n , ü b e rla ssen  w ir  g e tro s t dem  Leser.

Der WIRTSCHAFTSDIENST befaßt sich oft m it Fra
gen des Osthandels. Dabei spielt seine Bedeutung 

für die Europäisdie W irtsdiaftsgem einsdiaft und ihre 
Bemühungen um seine einheitlidie Handhabung durdi 
alle M itgliedstaaten der EWG eine w esentlidie Rolle. 
Stets steht dabei, wie es dem Charakter und den Auf
gaben der Zeitsdirift entspridit, die rein ökonomisdie, 
namentlidi handelspolitisdie Seite des Fragenkom
plexes im Vordergründe. Dies ist nur natürlidij dies 
ist aber audi zwedcmäßig, weil alle w irtsdiaftlidien 
Zusammenhänge exakter Prüfimg bedürfen, um über 
W irtsdiaftsbeziehungen mit dem Ostblodc überhaupt 
und darüber spredien zu können, w ie sie denn die 
Europäische W irtsdiaftsgemeinscbaft beeinflussen, stö
ren oder vielleicht sogar festigen und erweitern könn
ten. Das erfordert eine nüchterne Beurteilung der 
wirtschaftlichen Gegebenheiten, W ege und Chancen.

Schon diese Beurteilung w ird n id it überall gleich aus; 
fallen. Sie richtet sich nach den unterschiedlicheirW irt- 
schaftsinteressen, und es bedarf keines Hinweises, 
welche Schwierigkeiten allein schon dadurch einer ein
heitlichen Haltung innerhalb der Gemeinschaft der 
Sechs bereitet werden. W eit schwerwiegender werden 
die Differenzen aber dann, wenn echte politische Pro
bleme der einzelnen Staaten ins Spiel kommen, wenn 
diese also in  der Beantwortung einer scheinbar nur 
wirtschaftlichen Frage zugleich eine Förderung oder 
Beeinträchtigung ihrer reditmäßigen außenpolitischen 
Ziele erblicken. So kann die beschleunigte Verwirk
lichung einer gemeinsamen Osthandelspolitik mit 
gegenwärtigen politischen und wirtschaftlichen Erfor
dernissen begründet werden. Außenpolitische Gesichts
punkte können aber auch eine einheitliche Regelung 
von Kredit- oder Bürgschaftsvereinbarungen verhin
dern. Beides wurde anschaulich in der September- 
Ausgabe des WIRTSCHAFTSDIENST durch Christian 
Franck und H erbert Gerkens aufgezeigt.

Bereits diese Beispiele verdeutlichen, daß wirtschaft
liche Ziele unter rein ökonomischen Gesichtspunkten 
nur dann verfolgt werden können und sollten, wenn 
sie den außenpolitischen W eg des Staates ebnen, nicht 
aber durchkreuzen. Es kann hier nicht auf die gegen
seitige Verschränkung von Politik und W irtschaft, gar 
auf den Vorrang der einen oder anderen eingegangen 
werden. Übereinstimmung dürfte wohl darin  bestehen, 
daß staatliche Selbsterhaltung die Voraussetzung her

kömmlicher ökonomischer Betätigung ist; es sei denn, 
daß ein V ertrauen auf fremden Schutz oder gar eine 
Hoffnung auf eine zukünftige überstaatliche Gemein
schaft zur Mißachtung v italer Staatsinteressen verlei
ten  sollten.

Wirtschaftliches Denken müßte solchen Zukunfts
erw artungen fernstehen, weil es seiner N atur nach 
gehalten ist, von den Realitäten auszugehen' und diese 
nutzbar zu machen. Das ist gewiß ökonomischem Stre
ben adäquat, kann aber zu Gegensätzen mit einer 
staatlichen Außenpolitik führen, die sich für die Zu
kunft des Gemeinwesens und seiner Bürger verant
wortlich weiß. Auch der Staatsmann muß die Reali
tä ten  sehen und zur Basis seines Handelns machen. 
Dennoch darf er sie nicht nur hinnehmen, sondern 
muß die Rechte und vitalen Interessen des Gemein
wesens unbeirrbar im Auge behalten. W ährend dort 
also nur das Bestehende für ökonomische Entschei
dungen wesentlich erscheint, muß im außenpolitischen 
Bereich um der anvertrauten Bürger willen in eine 
undurchsichtige Zukunft hinein gehandelt werden, die 
nicht einer Gegenwart zuliebe geopfert werden darf.

Aus diesen Unterschieden wirtschaftlichen und staats
politischen Denkens können Meinungsverschieden
heiten entstehen. Sie werden jedoch so lange über
windbar sein, wie nicht die eine Denkweise absoluten 
Anspruch erhebt, auch für den ihr fremden Aufgaben
bereich verbindliche Richtlinien entwickeln zu können. 
Die Mahnung zu solcher Selbstbeschränkung scheint 
geboten, weil sie im westlichen Deutschland häufig zu 
vermissen ist und Ratschläge rasch vor der Öffent
lichkeit erteilt werden, die dem W esen aller Außen
politik widersprechen.

Der deutsche Staat steht nicht nur vor der Aufgabe der 
Selbsterhaltung, die jedem  Gemeinwesen und gerade 
im Hinblick auf seine Bürger gestellt ist. Ein geteiltes 
Deutschland ringt vielmehr um seine W iederherstel
lung, um die Beseitigung eines gewaltsam aufrechter
haltenen Unrechts, das sein Territorium geteilt, das 
aber auch 17 Millionen M itbürger unter fremdem 
Terror hält und mehr als 9 Millionen M itbürgern ihr 
ererbtes Land zu rauben sucht. Die Beseitigung dieses 
Unrechtstatbestandes mit friedlichen, also außenpoli
tischen Mitteln, ist die vordringlichste Aufgabe des 
deutschen Gemeinwesens. Die Überwindung einer
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Realität ist also beharrlidi anzustreben, auch wenn 
eine Gegenwart noch so gewaltige Hindernisse aufzu
türmen scheint.

H ier darf kein gegenwartsbezogenes Denken resignie
rende Ratschläge erteilen und der Öffentlichkeit un
terbreiten, indem die bloße „Anerkennung harter 
Notwendigkeiten" empfohlen wird, wie es beispiels
w eise in  der Glosse „Politik des 'Undenkbaren' “ ge
schah, die der WIRTSCHAFTSDIENST in seiner April- 
Ausgabe veröffentlichte. W as sind denn solche „Not
wendigkeiten", denen ein „Rechtsanspruch zugunsten 
der Lebensinteressen eines V olkes“ zu opfern sei? 
W er Notwendigkeiten und Lebensinteressen nur vom 
Augenblick her zu begreifen vermag, wer also die 
Zukunft dem Heute zuliebe preisgeben will, der sollte 
außenpolitische Entscheidungen nicht zu präjudizieren 
suchen. Er scheint die Anerkennung von Realitäten 
mit Realpolitik zu verwechseln, mit jenem  nüchternen 
politischen V erhalten nämlich, das die Gegebenheiten 
im Blick hat, ebenso aber unbeirrbar ihre Veränderung 
in rechtmäßige Zustände. Freilich läßt sich leicht von 
„Lebensinteressen eines Volkes" sprechen, wenn beide 
Begriffe ungeklärt bleiben, wenn jene insbesondere an
scheinend einem rechtswidrigen Status quo als „harte 
Notwendigkeit" gleichgesetzt werden,, demnach die 
Linie an Elbe und W erra, die M auer in Berlin und die 
Linie an Oder und Neiße einschließen. Allerdings setzt 
eine solche „Realpolitik" voraus, daß die Beziehungen 
zwischen den Staaten nur noch als bloße Anarchie, 
als das Ergebnis wechselnder M achtverhältnisse ver
standen werden. Das „Lebensinteresse" entspricht 
dann heute der Duldung fremder Gewalt, um in ver
änderter Lage eigene Gewaltanwendung zu fordern. 
Die in derselben Glosse gerügte „Politik der Stärke" 
— ein Pleonasmus — würde zum ersten Gebot der 
Selbsterhaltung und einer Staatsräson, die eine Ver
antwortung für Rechte, Freiheit, ja  Überleben der 
Bürger kennt.

Unversehens empfiehlt eine amoralische Außenpolitik, 
wer von ungewissen Lebensinteressen spricht, anstatt 
nach den Rechten des Staates, seiner Bürger und der 
kommenden Generation zu fragen. Wo vermeintliche 
Interessen eine gemeinsame Rechtswahrung ersetzen 
sollen, w ird nur noch in der Ebene einer pluralistischen 
Gesellschaft gedacht, eine Fülle verschiedenartiger, vor

wiegend eigener Interessen gesehen; ein Zusammen
gehörigkeitsgefühl aller Bürger, ein Staatsbewußtsein, 
ging aber verloren, die Erkenntnis nämlich, daß die 
Gesellschaft und jeder einzelne staatlichen Schutzes 
bedarf. Es mag daher, um bei dem W ortspiel jener 
Glosse zu bleiben, das Undenkbare gedacht werden. 
Deswegen soll das Undenkbare aber noch nicht publi
ziert werden. Denn dadurch w erden bereits unmittel
bare politische W irkungen erzeugt: Den Freunden wird 
der Eindruck verm ittelt, Deutschland habe sich mit dem 
bestehenden Zustand abgefunden, dem rechtswidrigen 
Besitzer deutschen Staatsgebietes aber muß seine Ge
w altanwendung als legalisiert erscheinen, um sich von 
dieser Basis aus neue Ziele zu setzen.

Dies alles mögen grundsätzliche Überlegungen sein 
und manchem allzu grundsätzlich erscheinen. Sie dürfen 
dennoch nicht außer acht gelassen werden, wenn wirt
schaftliche Zweckmäßigkeiten und Ziele zur Erörterung 
stehen. Auch der Osthandel ist kein Selbstzweck, er 
muß den staatlichen Zielen untergeordnet bleiben. 
Seine Befürwortung muß also abgewogen haben, ob er 
die W iederherstellung des Staates zu fördern vermag 
oder zu behindern droht. W enn jene Glosse von „ver
änderten Tatbeständen im O sten“ schrieb und damit 
offenbar einen so viel besprochenen Polyzentrismus 
des Ostens meinte, so sind inzwischen tatsächlich durch 
den Sturz Chruschtschows Veränderungen eingetreten, 
deren Auswirkungen noch nicht zu übersehen sind. 
Nur eines hat der Vorgang in M oskau offenbar ge
macht, daß jede langfristige Prognose verfehlt ist und 
gerade dem  Ostblock gegenüber zu Fehlschlüssen 
führen muß. Es w äre also leichtfertig. Rechte auf Grund 
von H ypothesen zu opfern. Vielmehr hat sich die 
nüchterne Überlegung darauf zu erstrecken, ob ein ver
mehrter Handel m it den ost-mitteleuropäischen Staaten 
ein M ittel sein kann, um die Machtposition der Sowjet
union an der Zonengrenze zu beseitigen. Bisher spricht 
alles gegen diesen Weg. Jeder auch nur wirtschaftliche 
Versuch zur Verselbständigung Polens muß das macht
politische Interesse Moskaus an der Zone steigern. 
Denn ihre Bedeutung als Riegel vor einer außenpoli
tischen Selbständigkeit W arschaus wädist; als Riegel 
vor einer Volksrepublik, die selbst einer W iederher
stellung Deutschlands bis zur Oder keine Hilfe zu 
leihen gedenkt. Joachim Freiherr v. Braun,

Göttinger Arbeitskreis e. V., Göttingen
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